
An das 
Bundesministerium fOr Land­
und Forstwirtschaft 

Stubenrtng 1 
1010 Wie n 

13.100/01-1 C7/88 1988-02-19 

DU) Obmänner 
Geschäftsführer 
HA 11 

HA 111 

HA IV a 
HA IV b 

, Sekt.Chef Dipl.lng.Steiner 
Präsidium des NR (25 fach) 

Datum: 12. APR. 8 

Entwurf el nes Bundesgesetzes. ml t dem das Marktordnungsgesetz-1985 -
��__ _ ge3ndert wl rd (Marktordnungsgesetz-Nove 11 e 1988 ) ---'--

L 

Erglnzend zum Schreiben vom 24. M!r�' t988-g1bt der -GeschJftsfOhrer 
des Ml1chwlrtschaftsfonds noch folgende- zusatzl1che Stellungnahme 

- a& : 

. Im derzeitigen S 73 Abs. 7 MaG 1st vorgesehen. daß landwirtschaftliche 
Betriebe, die eine Elnzelrichtmenge verloren haben, Innerhalb von 

5Wirtschaftsjahren vom Erwerb einer Etnzelrichtmenge ausgeschlossen 
sind. Diese Bestimmung soll durch die MaG-Novelle 1988 entfallen. 

-
�::Iji diesem Falle mOßte Jedoch vorgesorgt werden. daß zumindest die-
Jenigen landwirtschaftlichen Betriebe. die im Rahmen der 1Wckkauf­

�-aktion ihre Richtmenge dem Bund verkauft haben, weiterhin lnnerh41b 
der 5-jlhrlgen Bindungsfrist keine neue Rlchtmengeerhalten kOnnen. 

Mit vorzOglicher Hochachtung 
Der Geschäftsführer: 
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